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 Veröffentlicht am 24.09.2019

Norm

AußStrG §141

1. AußStrG § 141 heute

2. AußStrG § 141 gültig ab 01.07.2018 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 59/2017

3. AußStrG § 141 gültig von 01.01.2005 bis 30.06.2018

Rechtssatz

Informationen aus gerichtlichen Verfahren, an denen minderjährige Kinder beteiligt sind, sind als vertrauliche

Informationen anzusehen, für die eine besondere Verschwiegenheitsp;icht besteht. Das Weitergabeverbot richtet sich

insbesondere auch an den am Verfahren beteiligten gesetzlichen Vertreter des Kindes, der dessen

Geheimhaltungsinteresse nicht verletzen und personenbezogene Daten nicht missbräuchlich verwenden darf.
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